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1. Nachtragshaushaltssatzung 
 
des Schulverbandes Grundschule Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach 
für das Haushaltsjahr 2025 
Auf Grund der Art. 3, 53, 8 und 9 Abs. 1, Abs. 7 und Abs. 9 des Bayer. 
Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), Art. 40 ff des Gesetzes über die Kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt 
die Schulverbandsversammlung folgende Nachtragshaushaltssatzung: 
 
§ 1 
Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit 
festgesetzt; dadurch ergeben sich folgende Veränderungen: 
 

 

Gesamtbetrag 
der 
bisherigen 
Haushalts-
ansätze 

Erhöhung Verminderung Gesamtbetrag 
der 
nunmehrigen 
Haushalts-
ansätze 

im Nachtragshaushalt 

€ € € € 
a) Im Verwaltungshaushalt 
 
    bei den Einnahmen 
    bei den Ausgaben 

 
 
1.286.350,00 € 
1.286.350,00 € 

 
 
61.700,00 € 
61.700,00 € 

 

 
 
1.348.050,00 € 
1.348.050,00 € 

a) Im Vermögenshaushalt 
 
    bei den Einnahmen 
    bei den Ausgaben 

 
 
34.600,00 € 
34.600,00 € 

 
 
 
79.000,00 € 

 
79.000,00 € 

 
 
113.600,00 € 
113.600,00 € 

 
 
§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen. 
 
§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 
§ 4 
Schulverbandsumlage 
 
(1) Der durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung 
      von Ausgaben des Verwaltungshaushalts wird auf 1.080.900,00 EURO 
      festgesetzt (Verwaltungsumlage / Betriebskostenumlage). 
 
 

 

Gesamtbetrag 
der 
bisherigen 
Haushalts-
ansätze 

Erhöhung Verminderung Gesamtbetrag 
der 
nunmehrigen 
Haushalts-
ansätze 

im Nachtragshaushalt 

€ € € € 

Schulverbandsumlage 
0.2111.1720 

 
1.019.200 € 

 
61.700,00 € 

 
 
1.080.900,00 € 
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(2) Eine Investitionsumlage wird nicht festgesetzt. 
 
(3) Die Schulverbandsumlage wird somit auf 1.080.900,00 EURO 
      festgesetzt (Umlage-Soll). 
 
      Sie wird gemäß Art. 9 Abs. 7, Satz 2 und 3 des BaySchFG auf die beteiligten Gemeinden 

nach der festgestellten Zahl der Verbandsschüler,  
die die Schule am Stichtag (01. Oktober) besuchen, umgelegt. 

 
(4) Die festgestellte Zahl der Verbandsschüler, die die Schule am 01. Oktober 2024   
besuchten,  
      beträgt 327 Verbandsschüler (ohne die 6 zugewiesenen Schüler und Gastschüler). 
 
(5) Die Schulverbandsumlage beträgt je Verbandsschüler 3.305,50 EURO 
      (bisher 3.116,82 € ≙ Erhöhung um 188,68 € pro Schüler) 
 
 
§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben 
nach dem Haushaltsplan wird auf  210.000,00 EURO 
festgesetzt. 
 
§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 
§ 7 
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft. 
 
 
 
 
 
Wassertrüdingen, den 06.11.2025 
 
 
Stefan Ultsch                     
Vorsitzender der Schulverbandsversammlung 
Schulverband Grundschule Wassertrüdingen  
 


